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Ergänzungsvertrag zum städtebaulichen Vertrag  

 

zwischen  
 
 
der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow, vertreten durch das Amt Unterspreewald, Markt 1, 
15938 Golßen, dieses vertreten durch den Amtsdirektor 
 

- Gemeinde - 
 
und 
 
Herrn Gerald Schwuchow, 
Staakower Straße 8, 15910 Rietzneuendorf-Staakow OT Rietzneuendorf 
 

- Vorhabenträger - 
 

- beide nachfolgend auch „Vertragsparteien“ genannt – 

-  
wird der städtebauliche Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 2 „Wohnbebauung Am Wald“ im OT 

Rietzneuendorf der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow um den § 5 Abs. 5 (Fertigstellung 

der Anlagen, Baulastübernahme) 

 

 
wie folgt ergänzt: 
 

 

§ 5 - Fertigstellung der Anlagen, Baulastübernahme 

 

(5) Dem Vorhabenträger wird mit Zustimmung der Gemeinde eine Fristverlängerung zur Her-

stellung der gesamten Erschließungsanlage bis zum 15.12.2022 gewährt. Grundlage hierfür 

ist eine Vertragsergänzung, die der Schriftform bedarf.  

 
 

 

 

Ort, Datum  Michaela Schudek    Peter Schneider 
   allg. Vertreterin des Amtsdirektors  2. stellv. Amtsdirektor 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  Reinhard Schrock 
   Vorhabenträger    


